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Lohnungleichheiten – 
Die Lage hat sich verschlechtert 
und das BFS liefert keine Erklärungen mehr
Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Konkrete Hinweise darauf, dass sich die Situation sogar verschlechtert, liefert die aktuellste Lohnstrukturerhebung (LSE): Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Lohnrückstand der Frauen von 18,9 auf 19,3 Prozent ausgeweitet. Travail.Suisse, die unabhängige Organisation der Arbeitnehmenden, wartete gespannt auf Erklärungen zu dieser schlechten Neuigkeit. Vergeblich, denn wider Erwarten legt das Bundesamt für Statistik (BFS), das diese zuverlässige Statistik erstellt, eine beunruhigende Zurückhaltung an den Tag.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse zur Lohnstrukturerhebung (LSE) wird von den Kreisen, die sich für Lohngleichheit zwischen Frau und Mann einsetzen, stets mit Spannung erwartet. So auch von Travail.Suisse, der unabhängigen Organisation der Arbeitnehmenden. Auf die grosse Erwartung folgte die grosse Enttäuschung: Die Lohnsituation der Frauen hat sich innerhalb von zwei Jahren verschlechtert.

Ein Teil der Lohnkluft zwischen Frau und Mann ist auf bekannte Faktoren zurückzuführen. Dazu gehören zum Beispiel das Anforderungsprofil für eine Stelle oder die ungleiche Vertretung der Geschlechter in den einzelnen Branchen. Beim höchsten Anforderungsniveau verdienen die Frauen 19,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Bei den Arbeitsplätzen, die Berufs- und Fachkenntnisse voraussetzen, beträgt die Differenz 12,0 Prozent, bei solchen mit einfachen und repetitiven Tätigkeiten 15,1 Prozent. Je nach Branche ist die Kluft noch tiefer: 25 bzw. 29 Prozent weniger sind es in den Branchen «Herstellung von Bekleidung und Pelzwaren», «Versicherungen» und «persönliche Dienstleistungen», höchstens 13 Prozent weniger in den Branchen «Kokerei, chemische Industrie», «Gastgewerbe» und «öffentliche Verwaltung».
Soweit zu den Fakten. Bisher lieferte das BFS stets auch eine relativ ausführliche Analyse zu diesen Daten, vor allem zu den Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern. Ganz anders jedoch bei der LSE 2008. Das ist enttäuschend und beunruhigend zugleich.

Keine ausreichenden Informationen zur Entwicklung der Diskriminierung

Ein Vergleich der Veröffentlichungen des BFS zu den wichtigsten Ergebnissen der LSE von 2006 und 2008 zeigt, dass das Kapitel zu den geschlechterspezifischen Lohnunterschieden stark gekürzt wurde und dass die Frage in den übrigen Kapiteln nicht mehr zur Sprache kommt. 

Es gibt weder Erläuterungen zu den regionalen Differenzen zwischen Frauen- und Männerlöhnen noch zur geschlechterspezifischen Verteilung der Niedriglohnstellen oder zu entsprechenden Unterschieden bei der beruflichen Stellung, und auch im Kommentar zu den Löhnen im öffentlichen Sektor wird diese Lohnkluft mit keinem Wort erwähnt. Nur wer Zeit und Energie investiert, kann mit den entsprechenden Tabellen und Zahlen selbst eine eingehendere Analyse vornehmen. Noch beunruhigender ist jedoch, dass in der am 17. November erschienenen Pressemitteilung des BFS die Zunahme bei den Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern überhaupt nicht erwähnt wurde!

Fast wäre man versucht, dem BFS in seiner Argumentation zu folgen, das den schlechten Neuigkeiten 2008 mit der Feststellung die Spitze nimmt, dass «der unerklärte oder diskriminierende Anteil dieser Lohndifferenz seit dem Jahr 2000 zurückgeht». Leider liefert die Erhebung 2008 hierzu jedoch keine neuen Zahlen. Die letzte Berechnung wurde für die LSE 2006 durchgeführt, das Ergebnis ist daher noch immer dasselbe: Der diskriminierende Anteil beläuft sich auf fast 40 Prozent (genau 38,6 Prozent). Wie von 1998 bis 2006 sollte die Bundesverwaltung weiterhin die Anteile der einzelnen Faktoren an der Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen beziffern. Das wäre sinnvoller, als eine aktuelle Feststellung mit veralteten Zahlen abzuschwächen.

Es stellt sich die Frage, weshalb das BFS bei der Auswertung der Daten so zurückhaltend ist. 

Fraglicher Ansatz des BFS  auch beim Online-Lohnrechner «Salarium»

Auf seiner Website stellt das BFS einen Lohnrechner zur Verfügung, mit dem Interessierte Durchschnitts- und Medianlöhne nach verschiedenen Kriterien berechnen können. Dieses Werkzeug ist für die Arbeitnehmenden, von denen immer mehr Flexibilität und Mobilität verlangt wird, nützlich. Sie können damit das Lohnniveau einer bestimmten Branche oder Region in Erfahrung bringen. Durch einen Vergleich mit dem eigenen Lohn können Arbeitnehmende über eine Anpassung nach oben verhandeln. Das Problem ist jedoch, dass beim Salarium des BFS das Geschlecht vor der Berechnung einzugeben ist, wodurch eine Frau eine niedrigere Lohnangabe erhält als ein Mann, wenn alle übrigen Eingaben gleich sind.

Dieser Ansatz ist zwar aus statistischer Sicht korrekt, er zementiert jedoch die Lohndiskriminierung der Frauen, vor allem wenn sich diese an Salarium orientieren. Keiner der anderen Lohnrechner für die Schweiz
 verlangt diese verzerrende Angabe vor der Berechnung. Obwohl Travail.Suisse das BFS auf das Problem hingewiesen hat, ist keine Korrektur geplant.

Die LSE ist eine zuverlässige Statistik

Travail.Suisse beteiligt sich aktiv am Lohngleichheitsdialog
, einem Projekt des Bundes und der Dachorganisationen der Arbeitswelt (siehe unter www.lohngleichheitsdialog.ch). Ziel ist es, die Lohndiskriminierungen zwischen Frauen und Männern durch eine freiwillige Beteiligung der Schweizer Unternehmen zu verringern. Wie immer bei solchen Projekten ist es wichtig, die erzielten Fortschritte zu bewerten. 

Eine besondere Bedeutung wird für die Beurteilung der Lohnungleichheiten und –diskriminierungen den Ergebnissen der LSE 2012 (und vielleicht auch 2014) zukommen. Diese Statistik ist zwar kein ideales Instrument zur Messung der direkten Wirkungen des Lohngleichheitsdialogs, sie wird aber doch sehr nützlich sein, um die Entwicklung der Gesamtlage zu verfolgen.

Gewisse Arbeitgeberkreise vertreten jedoch die Ansicht, dass die vom BFS errechneten Zahlen nicht verlässlich seien. Diese Behauptung ist jedoch nicht begründet und bewirkt lediglich eine Verzettelung der Debatte. Dazu einige Fakten: Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung wird seit 1994 alle zwei Jahre durchgeführt. Jedes der 44'600 Unternehmen der Stichprobe füllt einen detaillierten Fragebogen aus. Anzugeben sind die Branche und die Grösse des Unternehmens sowie persönliche Merkmale zu den Angestellten und Informationen zu den Arbeitsplätzen (Ausbildung, berufliche Stellung, Dienstjahre, Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes, Art der Tätigkeit im Unternehmen). Es beteiligen sich Privatunternehmen sowie Gemeinde-, Kantons- und Bundesverwaltungen.

Die Zusammensetzung der Stichprobe berücksichtigt die Unternehmensgrösse, die Branche und die Region. Die Unternehmen werden zufällig aus dem Betriebs- und Unternehmensregister ausgewählt. Die Zahl der angegebenen Löhne (insgesamt 1,7 Millionen) hängt von der Unternehmensgrösse ab. Ein Kleinbetrieb gibt alle Löhne an, ein Grossunternehmen hingegen nur die Hälfte oder ein Drittel aller ausbezahlten Löhne.

Die Rücklaufquote ist äusserst hoch: 2008 betrug sie 83 Prozent. Es spricht daher nichts für die Behauptung, die veröffentlichten Zahlen seien nicht aussagekräftig.

Rolle des BFS muss geklärt werden

Zuverlässige Zahlen und Informationen sind Voraussetzung dafür, dass unsere Gesellschaft und Institutionen reibungslos funktionieren. Worauf sollen sich Entscheidungen von Politik und Regierung ohne überprüfte und überprüfbare Grundlagen stützen? Das Bundesamt für Statistik spielt hier eine zentrale Rolle, die gepflegt und verteidigt werden muss.

In den letzten Monaten scheint das BFS einen neuen Kurs eingeschlagen zu haben und nicht mehr Leistungen im bisherigen Umfang zu erbringen, vor allem, was die Lohngleichheit und die Analysen zu den Ergebnissen der LSE betrifft. Probleme einfach unter den Teppich zu kehren, bedeutet jedoch nicht, sie aus der Welt zu schaffen. Wenn das Problem der Lohnunterschiede und –diskriminierungen einfach nicht mehr zur Sprache gebracht wird, trägt dies nicht zu einer Lösung bei. Diese Haltung der Bundesverwaltung ist beunruhigend, und Travail.Suisse wird sich dafür einsetzen, dass sich daran etwas ändert.

Valérie Borioli Sandoz, Leiterin Gleichstellungspolitik, Travail.Suisse
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� Der Online-Lohnrechner des Observatoire genevois du marché du travail (� HYPERLINK "http://www.geneve.ch/ogmt/calculateur/welcome.asp" ��http://www.geneve.ch/ogmt/calculateur/welcome.asp�) beschränkt sich auf den Kanton Genf. Zusammen mit Prof. Yves Flückiger vom Observatoire Universitaire de l’Emploi de l’Université de Genève beteiligte sich das OGMT ausserdem an der Entwicklung der Methode für den Rechner des SGB, der auf der Website des SGB verfügbar ist.


� Siehe Pressedienst Nr. 4, «Lohngleichheit: Auf dem Weg der Sozialpartnerschaft schneller zum Ziel», 16. März 2009






